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©  Verpackung  für  mit  geraden  Kanten  versehenes  oder  mit  geraden  Kanten  gestapeltes  Packgut. 

©  Verpackung  für  mit  geraden  Kanten  versehenes 
oder  mit  geraden  Kanten  gestapeltes  Packgut,  -  be- 
stehend  aus  mehreren,  im  Bereich  der  Kanten  des 
Packgutes  abgewinkelten  Verpackungselementen 
aus  Verpackungswerkstoff.  Die  Verpackungselemen- 
te  sind  als  Verpackungsstäbe  ausgeführt,  die  einen 
winkelförmigen  Querschnitt  aufweisen  und  Kanten 
des  Packgutes  zugeordnet  sind.  Die  Verpackungs- 
stäbe  sind  zu  einem  Rahmentragwerk  mit  zumindest 
einem  offenen  Rahmenfeld  zusammengesetzt. 
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/erpackung  für  mit  geraden  Kanten  versehenes  oder  mit  geraden  Kanten  gestapeltes  Packgut 

Die  Erfindung  bezieht  sich  gattungsgemäß  auf 
3ine  Verpackung  für  mit  geraden  Kanten  versehe- 
nes  oder  mit  geraden  Kanten  gestapeltes  Packgut, 
•  bestehend  aus  mehreren,  im  Bereich  der  Kanten 
des  Packgutes  abgewinkelten  Verpackungselemen- 
ten  aus  '  Verpackungswerkstoff, 
v'erpackungswerkstoff  bezeichnet  im  Rahmen  der 
Erfindung  hauptsächlich  Verpackungspappen,  Ver- 
packungskartons,  aber  auch  und  insbesondere  für 
einige  Verpackungseiemente  Kunststoff.  Die  Ver- 
packungselemente  sind  z.  B.  miteinander  verkelbt, 
sie  können  jedoch  auch  durch  Heften  mit  mechani- 
schen  Heftklammern  verbunden  sein.  Verpackun- 
gen  dieser  Gattung  und  Zweckbestimmung  müs- 
sen  als  solche  und  in  Verbindung  mit  dem  Packgut 
vorgegebenen  Forderungen  in  bezug  auf  Festigkeit, 
Gestaltfestigkeit  und  Stabilität  genügen.  Sie  sind 
insoweit  den  Gesetzen  der  Statik  unterworfene  Ge- 
bilde. 

Bei  den  (aus  der  Praxis)  bekannten  gattungs- 
gemäßen  Verpackungen  sind  die  Verpackungsele- 
mente  plattenförmige  Elemente  mit  abgewinkelten 
Bereichen.  Sie  bilden  im  statischen  Sinne  Flächen- 
tragwerke  und  Kastentragwerke.  Das  verlangt  er- 
heblichen  Materialaufwand  für  die  plattenförmigen 
Elemente,  ist  aber  auch  in  fertigungstechnischer 
Hinsicht  aufwendig,  weil  vollflächige  Zuschnitte  mit 
Sollfaltstellen,  die  einen  großen  Grundriß  aufwei- 
sen,  hergestellt  und  auf  Lager  gehalten  werden 
müssen.  Das  gilt  auch  für  die  Verpackungen  selbst. 
Wo  die  Verpackungen  mit  Kennzeichnungen  verse- 
hen  werden  sollen,  ist  das  Bedrucken  derartig 
großflächiger  Zuschnitte  oder  Verpackungen  auf- 
wendig. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  lehrt  die  Erfindung, 
daß  die  Verpackungselemente  als  Verpackungsstä- 
be  ausgeführt  sind,  die  einen  winkelförmigen  Quer- 
schnitt  aufweisen  und  Kanten  des  Packgutes  zuge- 
ordnet  sind,  und  daß  die  Verpackungsstäbe  zu 
einem  Rahmentragwerk  mit  zumindest  einem  offe- 
nen  Rahmenfeld  zusammengesetzt  sind.  Der  Be- 
griff  Rahmentragwerk  ist  im  Sinne  der  Statik  ge- 
braucht.  Die  Erfindung  beruht  auf  der  Erkenntnis, 
daß  eine  Verpackung,  die  in  bezug  auf  Festigkeit, 
Gestaltfestigkeit  und  Stabilität  allen  Anforderungen 
genügt,  mit  verhältnismäßig  geringem  Materialauf- 
wand  als  Rahmentragwerk  ausgeführt  werden  kann. 
Die  Rahmenstäbe  dazu  können  einfach  hergestellt 
werden  und  machen  großflächige  Zuschnitte  nicht 
erforderlich.  Im  einzelnen  bestehen  im  Rahmen  der 
Erfindung  mehrere  Möglichkeiten  der  weiteren  Aus- 
bildung  und  Gestaltung.  Eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung,  die  sich  durch  besondere 
Einfachheit  auszeichnet,  ist  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  die  Verpackungsstabe  zu  einem  ebenen 
Rahmentragwerk  zusammengesetzt  sind,  welches 
gleichsam  als  Tray-Verpackung  ohne  Boden  einge- 
setzt  werden  kann.  Ein  anderer  Vorschlag,  dem  für 

5  andere  Verpackungsaufgaben  besondere  Bedeu- 
tung  zukommt,  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Verpackungsstäbe  zu  einem  räumlichen  Rahmen- 
tragwerk  zusammengesetzt  sind.  In  dieser  Form 
kann  die  Verpackung  als  Vollverpackung  eingesetzt 

w  werden.  Ein  jeweils  oberer  Rahmen  kann  dabei 
auch  gleichsam  als  Deckel  aufgesetzt  und  mit  ent- 
sprechenden  Anschlußelementen  versehen  sein.  Es 
versteht  sich,  daß  in  beiden  Fällen  übliche  Umrei- 
fungen  des  Verpackungsgutes  zusätzlich  durchge- 

15  führt  werden  können. 
Wenn  das  Packgut  bei  Einsatz  einer  erfin- 

dungsgemäßen  Verpackung  des  beschriebenen 
Aufbaus  ausreichend  verpackt  ist,  was  für  viele 
Zwecke  der  Fall  ist,  sind  weitere  Maßnahmen  nicht 

20  erforderlich.  Wenn  jedoch  die  Gefahr  besteht,  daß 
Packgut  oder  Packgutelemente  aus  der  als  Rah- 
mentragwerk  ausgeführten  Verpackung  herausfal- 
len,  kann  nach  einem  weiteren  Vorschlag  der  Erfin- 
dung  das  offene  Feld  bzw.  können  die  offenen 

25  Felder  des  Rahmentragwerkes  durch  eine  oder 
mehrere  Verpackungstafeln  ausgefacht  sein.  Sind 
besonders  große  Beanspruchungen  aufzunehmen, 
weil  das  Packgut  zwar  wenig  voluminös,  aber  sehr 
schwer  ist,  so  liegt  es  im  Rahmen  der  Erfindung, 

30  das  Rahmentragwerk  durch  Stabilisierungselemen- 
te,  die  an  die  Verpackungsstäbe  angeschlossen 
sind,  auszusteifen. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Verpackung  kön- 
nen  die  Verpackungsstäbe  im  Bereich  der  Rah- 

35  menecken  Klebefahnen  aufweisen  und  durch  Kle- 
ben  miteinander  verbunden  sein.  Es  besteht  aber 
auch  die  Möglichkeit,  die  Rahmenstäbe  im  Bereich 
der  Rahmenecken  durch  aufgesetzte  Eckkappen  zu 
verbinden.  Für  extreme  Beanspruchungen  können 

40  die  zuletzt  beschriebenen  Maßnahmen,  einerseits 
das  Verkleben  der  Verpackungsstäbe  im  Bereich 
der  Rahmenecken,  andererseits  das  Aufsetzen  von 
Eckkappen,  kombiniert  werden.  Man  kann  die 
schon  erwähnten  Verpackungstafeln  in  das  Rah- 

45  mentragwerk  einkleben,  beispielsweise  durch  Kle- 
ben  mit  den  Flanschen  des  winkelförmigen  Quer- 
schnittes  der  Verpackungsstäbe  verbinden.  Da- 
durch  wird  eine  zusätzliche  Aussteifung  erreicht. 
Aber  auch  ohne  eine  solche  Klebverbindung  wirken 

so  die  Verpackungstafeln  bereits  aussteifend,  wenn 
sie  passend  in  das  Rahmentragwerk  eingesetzt 
werden.  -  Es  versteht  sich,  daß  im  Rahmen  der 
Erfindung  die  Verpackungstafeln  nicht  sehr  bieges- 
teif  sind  und  daß  die  Verpackungsstäbe  ihre  Steif- 
heit  durch  die  Faltung  erreichen.  Sie  stellen  inso- 
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veit  Faltwerke  dar.  Als  Zuschnitte  sind  auch  die 
/erpackungsstäbe  verhältnismäßig  biegeweich. 

In  materialmäßiger  Hinsicht  lehrt  die  Erfindung, 
laß  die  Verpackungsstäbe  aus  Pappzuschnitten, 
vozu  auch  Kartonzuschnitte  zählen,  bestehen,  die 
:um  winkelförmigen  Querschnitt  gefaltet  sind.  Die 
/erpackungsstäbe  können  aber  auch  aus  Kunst- 
stoff  bestehen,  beispielsweise  stranggepreßt  sein. 
Die  Verpackungstafeln  sind  nach  bevorzugter  Aus- 
ührungsform  als  Pappzuschnitte  oder  Kartonzu- 
schnitte  ausgeführt. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  liegen  Maßnahmen, 
Jie  dazu  dienen,  die  Verpackung  mit  Kennzeich- 
lungen  zu  versehen.  Dazu  ist  aufwendiger  Druk- 
caufwand  nicht  mehr  erforderlich,  da  die  einzelnen 
/erpackungsstäbe  und/oder  Verpackungstafeln 
jnd/oder  Stabilisierungselemente  als  Kennzeich- 
lungsträger  ausgeführt  werden  können.  Das  sind 
deine  Bauteile,  die  leicht  und  mit  einfachen  Druck- 
naschinen  bedruckt  werden  können,  wobei  es  im 
allgemeinen  ausreichend  ist,  eines  dieser  Bauteile 
siner  Verpackung  als  Kennzeichnungsträger  zu  be- 
drucken. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
ediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden 
Zeichnung  ausführlicher  erläutert.  Es  zeigen  in 
schematischer  Darstellung 

Fig.  1  perspektivisch  eine  erfindungsgemäße 
Verpackung, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  einzelnen  Ver- 
Dackungsstäbe  des  Gegenstandes  der  Fig.  1  , 

Fig.  3,4  andere  Ausführungsformen  des  Ge- 
genstandes  der  Fig.  1  ,  und 

Fig.  5  Elemente  einer  erfindungsgemäßen 
Verpackung  vor  dem  Anlegen  an  das  gestapelte 
Packgut. 

Die  in  den  Figuren  dargestellte  Verpackung  ist 
für  mit  geraden  Kanten  versehenes  oder  mit  gera- 
den  Kanten  gestapeltes  Packgut  bestimmt.  In  ih- 
rem  grundsätzlichen  Aufbau  besteht  die  Verpak- 
kung  aus  mehreren,  im  Bereich  der  Kanten  des 
Packgutes  abgewinkelten  Verpackungselementen 
1  ,  2  aus  Verpackungswerkstoff. 

Insbesondere  aus  einer  vergleichenden  Be- 
trachtung  der  Fig.  1  und  2  entnimmt  man,  daß  die 
Verpackungselemente  als  Verpackungsstäbe  1 
ausgeführt  sind,  die  einen  winkelförmigen  Quer- 
schnitt  aufweisen  und  Kanten  des  Packgutes  zuge- 
ordnet  sind.  Das  Packgut  wurde  nicht  gezeichnet. 
Man  erkennt  aus  den  Fig.  1,  3  und  4,  daß  die 
Verpackungsstäbe  1  zu  einem  Rahmentragwerk 
unterschiedlicher  Ordnung  zusammengefaßt  sind. 
Das  Rahmentragwerk  besitzt  zumindest  ein  offenes 
Rahmenfeld  3. 

In  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  und  2 
ist  die  Anordnung  so  getroffen,  daß  die  Verpak- 
kungsstäbe  1  zu  einem  ebenen  Rahmentragwerk 

zusammengefaßt  sind,  ts  mag  ais  iray-verpaK- 
kung  eingesetzt  werden. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  3  und 
4  hat  das  Rahmentragwerk  eine  höhere  Ordnung 

5  als  in  Fig.  1.  Die  Verpackungsstäbe  1  sind  zu 
einem  räumlichen  Rahmentragwerk  zusammenge- 
faßt.  Gleichzeitig  wurde  in  Fig.  3  angedeutet,  daß 
ein  offenes  Feld  bzw.  die  offenen  Felder  des  Rah- 
mentragwerkes  durch  eine  oder  mehrere  Verpak- 

o  kungstafeln  2  ausgefacht  werden  können.  Die  Rah- 
mentragwerke  können  auch  durch  Stabilisierungs- 
elemente,  die  an  die  Verpackungsstäbe  ange- 
schlossen  sind,  ausgesteift  sein.  In  Fig.  4  wurde 
durch  eine  strichpunktierte  Linie,  die  diagonal  ver- 

5  läuft,  ein  solches  Stabilisierungselement  4  ange- 
deutet. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  und 
3  sind  die  Verpackungsstäbe  1  im  Bereich  der 
Rahmenecken  soweit  erforderlich  mit  einer  Klebe- 

»o  fahne  5  versehen  und  durch  Kleben  miteinander 
verbunden.  Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  4 
sind  am  oberen  Rahmen  des  Rahmentragwerkes, 
der  gleichsam  deckelartig  aufgesetzt  ist,  Eckkap- 
pen  6  vorge  sehen.  Man  kann  sowohl  das  beschrie- 

?5  bene  Verkleben  als  auch  das  Aufsetzen  von  Eck- 
kappen  in  Kombination  verwirklichen,  wenn  beson- 
dere  Beanspruchungen  aufzunehmen  sind.  Die 
Verpackungstafeln  2  können  in  das  Rahmentrag- 
werk  eingeklebt  sein  und  wirken  dann  zusätzlich 

30  aussteifend. 
Im  Ausführungsbeispiel  und  nach  bevorzugter 

Ausführungsform  der  Erfindung  mögen  die  Verpak- 
kungsstäbe  1  als  Pappzuschnitte  ausgeführt  sein, 
die  zum  winkelförmigen  Querschnitt  gefaltet  sind. 

35  Aus  den  Fig.  3  und  4  entnimmt  man,  daß  sie  auch 
aus  Kunststoff  bestehen  könnten. 

Die  Verpackungstafeln  2  sind  als  Pappzuschnit- 
te  ausgeführt.  Angedeutet  wurde  in  der  Fig.  3,  daß 
eines  der  beschriebenen  Elemente,  nämlich  die 

40  frontseitige  Verpackungstafel  2,  als  Kennzeich- 
nungsträger  ausgebildet  ist. 

Die  Fig.  5  verdeutlicht  die  Verhältnisse  beim 
Anlegen  von  Verpackungsstäben  1  an  gestapeltes 
Packgut  P. 

45  Es  versteht  sich,  daß  die  Verpackungsstäbe  1  , 
mit  denen  die  Erfindung  arbeitet,  von  der  Rolle 
gefertigt  werden  können,  selbstverständlich  unter 
Verwendung  geeigneter  Werkzeuge  für  die  Stan- 
zungen  und  Faltungen.  Das  kann  auch  am  Verwen- 

50  dungsort  geschehen. 

Ansprüche 

55  1.  Verpackung  für  mit  geraden  Kanten  versehe- 
nes  oder  mit  geraden  Kanten  gestapeltes  Packgut, 
-  bestehend  aus  mehreren,  im  Bereich  der  Kanten 
des  Packgutes  abgewinkelten  Verpackungselemen- 

3 
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ten  aus  Verpackungswerkstoff,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verpackungseiemente  als  Ver- 
packungsstäbe  ausgeführt  sind,  die  einen  winkel- 
förmigen  Querschnitt  aufweisen  und  Kanten  des 
Packgutes  zugeordnet  sind,  und  daß  die  Verpak-  5 
kungsstäbe  zu  einem  Rahmentragwerk  mit  zumin- 
dest  einem  offenen  Rahmenfeld  zusammengesetzt 
sind. 

2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verpackungsstäbe  zu  einem  10 
ebenen  Rahmentragwerk  zusammengesetzt  sind. 

3.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verpackungsstäbe  zu  einem 
räumlichen  Rahmentragwerk  zusammengesetzt 
sind.  75 

4.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  offene 
Feld  bzw.  die  offenen  Felder  des  Rahmentragwer- 
kes  durch  einen  oder  mehrere  Verpackungstafeln 
ausgefacht  sind.  20 

5.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rahmen- 
tragwerk  durch  Stabilisierungselemente,  die  an  die 
Verpackungsstäbe  angeschlossen  sind,  ausgesteift 
ist.  25 

6.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Verpackungs- 
stäbe  im  Bereich  der  Rahmenecken  Klebefahnen 
aufweisen  und  daß  die  Verpackungsstäbe  durch 
Kleben  miteinander  verbunden  sind.  30 

7.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verpak- 
kungsstäbe  im  Bereich  der  Rahmenecken  durch 
aufgesetzte  Eckkappen  verbunden  sind. 

8.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  35 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verpak- 
kungstafeln  in  das  Rahmentragwerk  eingeklebt 
sind. 

9.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verpak-  40 
kungsstäbe  aus  Pappzuschnitten  bestehen,  die 
zum  winkelförmigen  Querschnitt  gefaltet  sind. 

10.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verpak- 
kungsstäbe  oder  einige  davon  aus  Kunststoff  be-  45 
stehen. 

11.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verpak- 
kungstafeln  als  Pappzuschnitte  ausgeführt  sind. 

12.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  50 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verpak- 
kungsstäbe  und/oder  die  Verpackungstafeln 
und/oder  die  Stabilisierungselemente  als  Kenn- 
zeichnungsträger  ausgebildet  sind. 

55 

4 
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